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DATUM UNDZEI CH E N IHRES SCHREIBENS

Amtliche Lebensmittelüberwachung

IhrAntrag auf Informationsgewährung nach dem VIG betreffend des Betriebes „IKEA“, Holler Landstr.

89,26135 Oldenburg

es ergeht folgender

UNSERZEICHEN

24 4405-OLS-2396

BESCHEID:

DATUM

16.12.2019

1.Dem Antragwirdstattgegeben. DieInformationsgewährung wird wiefolgtdurchgeführt:

Auf IhrenAntrag vom 09.10.2019 gewähren wir Ihnen Informationen über amtliche

lebensmittelrechtliche Kontrollen des o.a. Betriebes. Die Informationen umfassen die Termine der

lebensmittelrechtlichen Kontrollen des Betriebesder letzten fünfJahre sowie eine Rechtsauskunft,

ob im Rahmendieser Kontrollenetwaige Beanstandungen vorlagen.

Die Informationen werdenIh nen frühestens 14 Tage nach Bekanntgabediese s Bescheides

gegenüber dem Betrieb zugänglich gemacht. Sie erhalten die Informationen durch Akteneinsicht

hier im Amt fürVerbraucherschutz und Veterinärwesen, Rohdenweg 65, 26135 Oldenburg.

Dafürvereinbaren Sie bittebiszum 07.01.2020 einen Termin unter der 0.9.Telefonnummer.

2. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

Begründung:

Mit Email vom 09.10.2019 beantragten Sie überdas Internetportal „FragdenStaat“ diefolgenden

Auskünfte gemäß dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) betreffenddes 0.g. Betriebes:

1. Wann habendie lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungenderletzten fünfJahre im 0.9.

Betrieb stattgefunden?

2. Kam es hierbeizu Beanstandungen? Dabei gehtes um unzulässige Abweichungen von den

Anforderungen des Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) oder anderen geltenden

Hygienevorschriften.

Sollte es zu eineroder mehreren Beanstandungen gekommensein, wird weiterdieHerausgabe

des entsprechenden Kontrollberichts beantragt.

IhrAntrag istzulässig und begründet, insbesonderesind keine Ausschluss- oder Beschränkungsgründe

ersichtlich. Ihnen steht somitgemäß $2 Abs. 1Nr. 1 VIG grundsätzlich ein Anspruch aufdie begehrten

Informationen zu.

B ANKK ONT EN DE R STADTKASSE

Named e r Bank

Landessparkasse zu Oldenburg

Bremer Landesbank

Oldenburgische Landesbank AG

Postbank Hannover

Raiffeisenbank Oldenburg eG

Volksbank Oldenburg eG
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IBAN

DE49 2805 0100 00004001 68

DE36 2905 00003001 6350 01

DEO9 2802 0050 1443 9962 00

DES7 2501 0030 0005 7403 07

DE98 2806 0228 0000 1007 00

DE31 2806 1822 3030 7597 00

BIC(Swift)
SLZODE22
BRLADE22XXX

OLBODEH2XXX
PBNKDEFF
GENODEF10L2
GENODEF1EDE

SPRECHZEITEN

Montagbis Freitag

Montag bis Donnerstag

SERVICECENTER

ONLINE-SERVICE

08:00 bis12:00Uhr

13:30 bis15:30 Uhr

0441 235-4444

www.oldenburg.de



HiernachhatjederfreienZugang zu allenDaten übervon zuständigenStellenfestgestelltenicht

zulässigeAbweichungen von Anforderungendes Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuches(LFGB),

des ProduktsicherheitsgesetzessowiederaufgrunddieserGesetze erlassenenRechtsverordnungen

und unmittelbargeltendeRechtsaktederEG oder EU im AnwendungsbereichdergenanntenGesetze.

Gemäß $ 6 Abs.1 VIG kann die informationspflichtigeStelleden InformationszugangdurchAuskunfts-

erteilung,Gewährung von AkteneinsichtoderinsonstigerWeise eröffnetwerden.Wird eine

bestimmteArtdes Informationszugangsbegehrt,so darfdiesernuraus wichtigemGrund aufandereArt

gewährtwerden.Siehaben dieHerausgabe des entsprechendenKontrollberichtsbeantragt.Gemäß
einer aktuellenRechtsprechung des VG Regensburg, Az. RN5 S 19.189,vom 15.03.2019,wird

vonhier aufgrund derzu erwartenden Veröffentlichungder KontrollberichteeinwichtigerGrund

gesehen, um Ihnenden Informationszugang nurdurch Akteneinsichtzu ermöglichen.

Gemäß $ 5Abs. 2VIG istneben derUnterrichtungdesbeteiligtenDrittenauch dieEntscheidungüber

den Antragdem Drittenbekanntzu geben.Der Informationszugangdarfdemnacherst erfolgen,wenn

dieEntscheidungdem Drittenbekanntgegeben wordenist und diesem einausreichenderZeitraum zur

Einlegungvon Rechtsmittelneingeräumtwurde.

Dementsprechend wirddieserBescheidauch dem vondieser EntscheidungbetroffenenDritten

übersandt.DiesgeschiehtuntergleichzeitigerMitteilung,welche Datenvon derGrundentscheidung

betroffensind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheidkann innerhalbeinesMonats nach seinerBekanntgabe Klagebeidem

VerwaltungsgerichtOldenburg erhoben werden:

Postanschrift:Postfach2467,26014 Oldenburg

Hausanschrift:Schloßplatz10,26122 Oldenburg

Die Klageist schriftlich,zur Niederschriftdes Urkundsbeamten der Geschäftsstelledieses Gerichtsoder
elektronischineinerfürden SchriftformersatzzugelassenenForm zu erheben.

Wir weisendaraufhin,dass dieKlagegegen dieInformationsgewährunggemäß $ 5 Abs. 4 VIG keine

aufschiebendeWirkung hat.

MitfreundlichenGrüßen

ine Durchschriftwurde gesandt an:
KWG Rechtsanwälte, Postfach 10 04 52, 51604 Gummersbach; stellvertretendfürdie IKEA Deutschland

GmbH & Co. KG.

DieOffenlegungderKontaktdatendes Antragstellers,gemäß $ 5Abs. 2S.4 VIG,wurde beantragt.
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